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B e a n t W 0 I' tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.REINHART 
und Genossen an den Bundesminister für 
soziale Verwaltung betreffend zvdschen

staatliche Abkommen über Soziale Sicherheit 

In der vorliegenden Anfrage werden an den 
Bundesminister für soziale Vervmltung folgende Fragen 
gerichtet: 

1) Mit welchen Ländern werden derzeit Ver
handlungen ü.ber die Unterzeichnung von AbkoID.!llen be
treffend die Suziale Sicher'hei t geführt? 

2) Mit vvelchen Ländern werden voraussichtlich noch 
im Jahre 1975 Abkommen über Soziale- Sicherheit unter
zeichnet "t'ierden? 

In Berultwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Derzeit befinden sich die Abkommen über Soziale 
Sicherheit mit der Bundesrepublik Deutschland, mit 
Frankreich, mit Luxemburg, mit Großbritannien, mit 
Italien, mit der Scll'r,..,reiz und mit Liechtenstein in ver
schiedenen Stadien einer - insbesondere aus Gründen der 
Rechtsent1V'icklung in den Vertragsstaaten bz_w. der ange
strebten Harmonisierung im z"t'lischenstaatlichen Bereich . 
erforderlichen - Revision. 

Im Rahmen von Regierungsverhandlungen über Abkommen 
mit Belgien und m:i.t Schweden konnten kürzlich Final
texte dieser Ablcom.meJl pAr::tphiert w~rden;. "derzeit sind 

Ressortverhandlungen über den Abschluß von Durchführungs-
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vereinbarungen zu diesen beiden Abkommen im Gange. 

Im Wege vorbereitender Expertenbesprechungen 
betreffend den Abschluß eines österreichisch-griechi-
sehen Abkommens übe'r Soziale Sicherheit sowie eines vier
seitigen Abkommens im Bereich der Sozialen Sicherheit 
zwischen der Republik Österreich, der Bundesrepublik 
Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein wurden die 
Voraussetzungen für die Aufnahme von Regierungsver
handlungen hie~iber geschaffen. 

Für eine allfällige Unterzeichnung noch im Laufe 
des Jahres 1975 kämen die Revisionsabkommen mit Gro~
britannien, mit der SCh'l'leiz und mit Liechtenstein so-
wie die Abkommen mit Belgien und mit Schweden in Betrachto 
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